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FALL 1: LÄNGER AN DIE MACHT 
 

In der Öffentlichkeit wird immer mehr die Reform-
unfähigkeit des deutschen Staatssystems kritisiert. 
Ständige Blockaden durch die Opposition im Bundesrat 
verbunden mit einer faktischen Handlungsunfähigkeit 
durch die vielen Wahlkämpfe führten dazu, dass die 
Bundesrepublik nicht in der Lage sei, die notwendigen 
Anpassungen an die globalisierten Verhältnisse vorzu-
nehmen.  
 

Mit diesen Fragen soll sich eine Kommission zur Reform 
des Grundgesetzes befassen und Vorschläge unter-
breiten, wie dieses Problem angegangen werden kann. 
Sie schlägt unter anderem vor, die Wahlperiode des 
Bundestages von derzeit vier Jahren (vgl. Art. 39 I 1 GG) 
auf acht Jahre zu erhöhen. Hierdurch werde der 
Wahlkampfdruck abgemildert und die jeweilige Regier-
ung könne unbefangen notwendige Schritte einleiten, 
ohne eine unmittelbare Abwahl zu befürchten. Alle 
Parteien im Bundestag sind von dem Vorschlag angetan.  
 

Die Bundesregierung bringt daher zügig einen 
entsprechenden Vorschlag zur Änderung des Art. 39 I 1 
GG für die kommende Wahlperiode in den Bundestag 
ein. Das Gesetz wird im Bundestag und auch im 
Bundesrat jeweils mit 2/3-Mehrheit angenommen, 
anschließend vom Bundespräsidenten unterzeichnet und 
ausgefertigt. Die niedersächsische Landesregierung hat 
Zweifel, ob die Grundgesetzänderung mit den ver-
fassungsrechtlichen Grundentscheidungen aus Art. 20 
GG vereinbar ist. Insbesondere sei das Demokratie-
prinzip berührt. Die Bundesregierung steht demgegen-
über auf dem Standpunkt, dass hier eine Verfassungs-
änderung vorliege und eine solche stets möglich sei. Es 
gäbe schließlich kein „verfassungswidriges Verfassungs-
recht“!  
 

Kann sich das Land N mit Erfolg an das BVerfG 
wenden? 



LÖSUNG FALL 1: LÄNGER AN DIE MACHT 
 

Vorüberlegung: Die Landesregierung möchte wissen, ob 
sie sich mit Erfolg an das BVerfG wenden kann. Sie strebt 
also einen Verfassungsprozess an. Bei der Beantwortung 
der Frage müssen Sie folglich nicht allein das 
Änderungsgesetz betrachten und klären, ob es mit dem GG 
zu vereinbaren ist. Sie müssen sich vielmehr auch 
überlegen, ob der Landesregierung ein Verfahren bereit 
steht, dass ihr eine solche Rüge vor dem BVerfG gestattet. 
Die Aufgabe ist also „prozessual eingekleidet“. Verfahren vor 
dem BVerfG gliedern sich grds. in zwei Teile: Die Zulässig-
keit und die Begründetheit. Damit ist auch für ihre 
Falllösung die Grobgliederung vorgegeben. Voranstellen 
müssen Sie zudem einen Obersatz!! 

 
Die Landesregierung wendet sich gegen ein Bundesgesetz 
und rügt dessen Verfassungswidrigkeit. In Betracht kommt 
damit eine abstrakte Normenkontrolle1 gemäß Art. 93 I Nr. 
2 GG iVm §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG. Diese hat Aussicht 
auf Erfolg, wenn sie zulässig (A) und begründet (B) ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Lesen Sie zu dieser auch Robbers, JuS 1994, 397. 

Tipp: Es empfiehlt sich, bereits im Obersatz klarzustellen, was 
im Folgenden geprüft wird und unter welcher Gliederungs-
ebene die entsprechenden Prüfungen zu finden sind. Dies hilft 
insbesondere dem Korrektor, den Überblick zu behalten. In 
diesem Fall ist durch den Obersatz klargestellt, dass sich die 
Zulässigkeit der Klage unter (A), die Begründetheit unter (B) 
findet. 



A. Zulässigkeit 
 
I. Antragsberechtigung 
 
Die Landesregierung müsste im Verfahren der abstrakten 
Normenkontrolle antragsberechtigt sein. Antragsberechtigt 
sind gemäß Art. 93 I Nr. 2 GG die Bundesregierung, die 
Landesregierungen sowie 1/4 der Mitglieder des Bundes-
tags.2 Die Landesregierung Niedersachsens ist demnach 
antragsberechtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Antragsgegenstand 

 
Es müsste sich bei dem Gesetz zur Änderung des GG um 
einen zulässigen Antragsgegenstand handeln. Zulässiger 
Antragsgegenstand ist gemäß Art. 93 I Nr. 2 GG Bundes-
recht und Landesrecht. Hier handelt es sich um ein Bundes-
gesetz und damit um Bundesrecht. Das Änderungsgesetz ist 
damit ein zulässiger Antragsgegenstand. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
2  Gemeint ist mit dieser Formulierung die gesetzliche Mitgliederzahl, vgl. Art. 121 

GG. 

Merke: Einen Antragsgegner gibt es bei der abstrakten Nor-
menkontrolle nicht, es handelt sich nicht um ein kontradiktor-
isches, sondern um ein objektives Beanstandungsverfahr-
en, siehe Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht Rn 
123; Ipsen, Staatsorganisationsrecht Rn 892. 
 

Merke: Auch die Verfassung wird durch ein „normales“ Bun-
desgesetz geändert. In Art. 79 GG finden sich für dieses indes 
besondere Regelungen, die der Bedeutung eines solchen Ge-
setzes Rechnung tragen. Erforderlich sind insbesondere quali-
fizierte 2/3-Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat.  



III. Antragsgrund 
 

Die Landesregierung müsste zudem einen Antragsgrund 
haben. Dieser ist gemäß Art. 93 I Nr. 2 GG gegeben, wenn 
ein Antragsberechtigter „Zweifel“ bezüglich der Vereinbar-
keit des Antragsgegenstandes mit dem GG hat. Dies ist 
laut Sachverhalt bei der Landesregierung der Fall.  
 
Problematisch ist indes, dass § 76 BVerfGG als einfachge-
setzliche Konkretisierung des Art. 93 I Nr. 2 GG Zweifel 
allein nicht ausreichen lässt, sondern vielmehr verlangt, dass 
der Antragsteller den Antragsgegenstand „für nichtig hält“, 
mithin von der Verfassungswidrigkeit überzeugt ist. Diese 
Voraussetzung erfüllt die Landesregierung nicht. Zu 
beachten ist jedoch, dass Art. 93 I Nr. 2 GG als höher-
rangiges Recht dem § 76 BVerfGG vorgeht. 
 
 
(………..) 


